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Von Günther Galßmann

Zum gegenwärtigen lutherisch-katholischen Dialog

Es raucht nıicht näher begründet werden, daß dem Dialog zwischen
der Lutherischen un der Römisch-katholischen Kirche ıne besondere Be-
deutung un! Priorität zukommt. 1eser Dialog, der die Überwindung der
Kirchentrennung ZuU Ziele hat, wird auf mehreren Ebenen un! 1n VeI-

schiedenen Formen geführt. Auf der Weltebene gibt iıne offizielle
Gesprächskommission 7zwischen dem Lutherischen eltbun (LWB])
un dem Einheitssekretariat 1n Rom S1e hat eıiıne Gesprächsrunde
über »Evangelium un Kirche« (seit 1967) mit dem Sog!  en » Malta-
Bericht« 107141972 (abgedruckt 1n Um Amt un!' Herrenmahl, 23-—54]
abgeschlossen. Die sich anschließende zweiıte Gesprächsrunde hat kürz-
iıch mıiıt dem Bericht »Das Herrenmahl« (Frankfurt und Paderborn 1978]
e1in erstes Ergebnis vorgelegt. In den USA wird seit 1965 eın offizieller
Dialog zwischen den lutherischen Kirchen un! der römisch-kathaoli-
schen Bischotskonferenz geführt (Ergebnisse In Um Amt un Herren-
mahl, 57=—=102; Papsttum un Petrusdienst, 91—140]). uch 1n ande-
L  5 Ländern wurden offizielle Gesprächsgruppen gebildet.

In diesen Gesprächen stehen das Abendmahl, die Amter der Kirche,
die Kirche und das Papstamt 1 Mittelpunkt. Offenkundig werden 1n ih-
HEeN die entscheidenden Kontroversfiragen gesehen, die einer weıteren
Annäherung und größeren Gemeinschaft zwischen den Kirchen 1m
Wege stehen. Demgegenüber WAar für die Reformatoren die Rechttferti-
gungslehre die zentrale Streitfrage. Von den tiefgreifenden Gegensätzen
1n dieser Lehre her sahen sS1€e auch die anderen Unterschiede bestimmt.
Im Unterschied hierzu steht 1n den offiziellen Gesprächen heute die
Rechtfertigungslehre als solche nicht oder L1LLUTr ansatzwelse auf der A.9-
gesordnung. Der TUN: aiur liegt darin, daß diese rage bereits seıit e1-
nigen Jahrzehnten Gegenstand intensiver historischer und theologischer
Forschungen und Erörterungen 1st. Der ökumenische Dialog vollzieht
sich eben auch auf der inoffiziellen Ebene der wissenschaftlichen Arbeit

Überarbeitetes Referat, das 1n der Ev. Akademie Bad Segeberg, November
1978, gehalten wurde.



un: des Austauschs den Theologen. Weil 11U12 dieser Dialog ber
die Rechtfertigungslehre beachtenswerten Übereinstimmungen oder
Annäherungen geführt hat, wird auf ottizieller Fbene nıicht och e1n-
mal wiederholt, sondern se1ine Ergebnisse werden übernommen und für
das Gespräch ber die anderen Kontroversiragen mit fruchtbar gemacht.

Der vorliegende Beıtrag möchte die Entwicklung 1n der Debatte ber
die Rechtfertigung umrißhaft un mit ein1ı1gen unvermeidbaren ergrö-
berungen skizzieren. Mehr kann 6r nicht eisten, Die Literatur dieser
ematı 1st aum och überschauen. Die eingrenzenden »Eckpunk-
LE « dieses Überblicks sind VO ema des Beıtrags her gegeben: Die
Confessio Augustana T530] und der bereits erwähnte » Malta-Bericht«
(1971/1972)

I1 Rechtfertigung 1n der Contessio Augustana (CA|
Es ist unbestritten, da{fß Rechtfertigungsbotschaft un!: Rechtfertigungsleh-

Von der Reformation bis heute 1n ehre, Verkündigung un Praxıs
der lutherischen Kirche und Tradition eıne zentrale tellung einneh-
iInen S1ie gehören den wesentlichen Grundüberzeugungen, die miıte1in-
ander Identität un! Selbstverständnis lutherischer Kirche ausmachen.
Auf dieser och sehr formalen Ebene wird 1119  ; feststellen müssen, daß
die Rechtfertigungslehre, 1m technischen Sinne un! Sprachgebrauch, 1n
der römisch-katholischen Tradition, 1n den OIITIZ1elleN Dokumenten die-
SCT Kirche, 1n ihrer Theologie un! Verkündigung nıcht 1eselbe zentrale
ellung einniımmt. 1eser äiußere Befund, der bei einer inhaltlichen Er-
Orterung modiftiziert werden mußß, scheint m1r eshalb wichtig se1N,
weil häufig schon allein 4aus diesem Tatbestand heraus ine tiefgreifende
lutherisch-katholische Divergenz gefolgert wird.

Worum geht inhaltlich bei der Rechtfertigungslehre und worin be-
steht ihre zentrale Stellung? ZUT Beantwortung dieser Fragen möchte 1C.
1U den für diese Tagung thematisierten FexXt: die Confessio Augustana,
heranziehen. In Artikel 4, dem Rechtfertigungsartikel, el

Weiter wird gelehrt, dafß WIrTr Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit VOI
Ott nicht durch Nsere Verdienste, Werke un! ott versöhnenden Leistungen
(urspr.: Genugtun] erreichen können. Vielmehr empfangen WITL Vergebung der
Sünde un!: werden VOI ott gerecht aus CGnade Christi willen durch den
Glauben, (das heifßt) WCCnNn WITr glauben, daß Christus für uns gelitten hat un!
dafß uns seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit un! ewiges Leben
geschenkt wird Diesen Glauben will ott als Gerechtigkeit, die VOT ihm gilt,
ansehen un:! zurechnen w1e Paulus un!' Kapitel des Römerbrietes
(bes 3,21 ff un! 4,5) sagt.
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Es kann nicht eine detaillierte Exegese dieses Artikels VOISCHOININCH
werden. Es geht vielmehr die Bewegung, die 43 ZU' USdTUuC.
bringt, und die entscheidenden Markierungspunkte dieser ewe-
Zung Vergebung der un und Gerechtigkeit VOI Gott, also das eil
des Menschen Urc se1ne Versöhnung und dadurch wiederhergestellte
Gemeinschaft miıt Gott, die Befreiung VO  3 der A der un dies
es i1st ganz un! gar den Möglichkeiten des Menschen entnommen Er
verdankt dies es (allein) dem Heilswerk Jesu Christi für uns, das ihm
(allein| aus Nal zugee1gnet wird. Diese Zueijgnung wird angeNOMM
und wirksam (allein) A den Glauben, die Antwort des Menschen.
Der Jaubende ist gerechtfertigt, ıhm wird die Gerechtigkeit Christi
VO  - (3OtT un VOI CO zugerechnet.

Diese grundlegende Beschreibung der Rechttfertigung 1n Artikel der
bedart natürlich der Ergänzung urc. Aussagen anderer Bekenntnis-

schriften. Nicht alle Fragen, die gerade auch 1m interkonfessionellen (;e-
spräch geste. werden, tinden 1er eiıne ausreichende oder überhaupt
eine Antwort ber auch VO Zusammenhang der selbst her lassen
sich diese Aussagen och weıter entfalten. on die Aussagen VO  -

Artikel selbst machen eutlich, da{(ß die Rechtfertigungslehre keine selb-
ständig 1n sich uhende Lehrtormel ist Sie hat ihre Voraussetzung 1n der
Gotteslehre, sS1e hat ihre sachliche Miıtte 1n der Christologie, sS1e hat ihre
Zielrichtung 1n der Anthropologie. Diese Bezüge kommen auch ATCc
die ellung dieses Ttikels innerhalb des heilsgeschichtlichen Aufbaus
der F N USdTUC. Die Artikel ber die Irıinıtät (Art 1) un! Chri-
stologie (Art 3} gehen VOTaus Nser Artikel olgt unmittelbar auftf den
christologischen Artikel und erwelist sich ın der Zusammenschau beider
Artikel gleichsam als USdTuC »angewandter Christologie«, als exX1isten-
1e oder anthropologisch relevanter Christologie.

Der K 124 auf die unNnserem Artikel tolgenden Artikel bringt weiıtere
Zusammenhänge 4anıs Licht Artikel macht IC dafß der Rechtferti-
gungsglaube eın eschen. des Heiligen Cieistes ist, also unmittelbar 1m
Zusammenhang der Pneumatologie gesehen werden MU: Damıit
trennbar verbunden sind wiederum Evangeliumsverkündigung un Feijer
der Sakramente Uurc das VONn CGott eingesetzte Amt, Hr die der He11-
lige Cieist den rechtfertigenden Glauben wirkt Artikel ergänzt weıter,
indem 5T rt »daß dieser Glaube gute Früchte und gute Werke hervor-
bringen soll und daß INa  } viele gute Werke tun mußß, die Gott geboten
hat, weil will« Artikel unterstreicht och einmal diese Zusam-
mengehörigkeit VO  w} Glauben un!: guten Werken: » Ferner wird gelehrt,
dafß gute Werke werden ollen, aber nicht S! dafß INa  3 darauf VCI-

/ Urc s1e na verdienen, sondern da{fß Inan s1e ottes
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willen und C(iottes Lob I die Werke sind also mehr als 11UT1

1ne ethische KOnNsequenz des VO: Heiligen Gelst gewirkten Rechtterti-
gungsglaubens. S1e sind unerläßlicher, VO  3 (:ott gebotener und auf ihn
bezogener USATUC. des aubens gegenüber (:ott und den Mıiıtmen-
schen. Darüber hinaus präzisiert Artikel das Verständnis VO  a} »CGilau-
ben« 1 Sinne VO  w} » Vertrauen (5Oftf haben« un!' darauf vertrauen,
dafß WIT SG Christus na und Vergebung der Sünden empfangen.
{ )amıiıt wird aber, das zeıgen alle Bekenntnisschriften, das komplementä-

Verständnis VON »Glauben« auch 1m Sınne VO  - Erkenntnis, Kenntnis,
Zustimmung oder Annahme 1n keiner Weilise ausgeschlossen.

Schließlic äßt sich VO  a} Artikel AAA Ekklesiologie eine Brücke
schlagen. In Artikel el » [Jas Evangelium ehrt, daß WIT durch Chri-
st1 Verdienst un! nicht ir 1N1SCIC Verdienste einen gnädigen Gott ha-
ben, WenNnn WITLr dies glauben.« Damit wird »Evangelium« als mıit der
Rechtfertigungsbotschaft identisch definiert. Die reine Predigt dieses
Evangeliums un! die ihm gemäße Verwaltung der Sakramente aber sind
ach Artikel der Wirk un! Erkennungszeichen der Kirche un!
Grundlage ihrer Einheit. Dıie Kirche ist also der Raum, 1n dem die
Rechtfertigungsbotschait laut wird un die abe der Rechtfertigung den
Menschen Iire Wort un Sakrament zugeeıgnet wird.

Dieser kurze Überblick zeligt, daß die zentrale ellung der Rechtt£erti-
gungslehre gerade 1n ihrer Beziehung un: Verflechtung miıt anderen
Grundelementen des christlichen aubens un! Lebens besteht. Diese
werden VO  = der Rechtfertigungsbotschaft her bestimmt, beleuchtet, mi1t
definiert. |J)as bedeutet aber nicht, das wird auch 1n der eutlich,
daß die Rechtiertigungslehre das (Ganze des christlichen aubens
greifen un: 1n sich aufnehmen würde un! könnte. Ihre zentrale ellung
1st qualitativer, nicht quantitatiıver Art

11L Der lutherisch-katholische (Gegensatz 1in der Rechtfertigungslehre
DiIie Aussage ber die zentrale ellung der Rechtfertigungslehre 1st och
1n einer anderen Weıise interpretieren. Diese Lehre rtüllt eıne Spezl-
tische Funktion 1 Gesamtzusammenhang christlicher Lehre un:! iırch-
licher Gestaltung. Sie 1st das Kriterium, miıt dem das Verständnis des
aubens un die Strukturen un!: die Praxıs der Kirche kritisch beurteilt
wird. S1e ist das Krıterium, miıt dessen die Erneuerung VO  5 Glaube
un Kirche ihre Orlentierung erhält Diese Funktion der Rechtterti-
gungslehre aßt sich ebentalls anhand der elegen In Artikel E der
VO  z} den kirc  ıchen Ordnungen handelt, el »Darüber hinaus
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wird gelehrt, daß alle Vorschritten un Traditionen, die VO  w Menschen
dem WeC. gemacht worden sind, adurch CSOft versöhnen und

Nna! verdienen, dem Evangelium und der Lehre VO Glauben
Christus widersprechen.« In gleicher Weise dient die Rechtfertigungs-
ehre, neben dem direkten VerweIıls auf chrift und Tradition, in den Ar-
tikeln his 8 des Teils der als Begründung un als Rechtterti-
u11 für die Abschaffung VO  3 Mifßbräuchen S1e prag die Kritik den
Auffassungen, die hinter diesen Mißständen stehen und 1n ihnen AL

Ausdruck kommen und 1E rag ZATT Formulierung der eigenen (egenpDO-
sS1t10N bei WOo immer Ordnungen un kirchliche Praktiken und truktu-
K  an die Stelle des Evangeliums treten oder das Evangelium verdun-
keln, Sind S1e abzutun oder äandern. { )as 1st die Botschaft des Teils
der Die Grundstruktur der Rechtfertigungslehre, nämlich die Bewe-
5U11g gleichsam VO  5 oben ach un  J die gnädige Zuwendung ottes
1mM Versöhnungswerk Christi hin den Menschen lund eben gerade
nicht die umgekehrte ewegung VO: Menschen aus| wird 1l1er VO Be-
reich der persönlichen Gottesbeziehung (Art. 4) auft den kirchlich-insti-
tutionellen Bereich übertragen.

eilten WIT Begınn einen lutherisch-katholischen Unterschied auf
der formalen Ebene der Geltung un! der Rechtfertigungslehre fest,

1st e1n olcher Unterschied 1U auch 1m 1C. auft die inhaltlichen
Aussagen ZUT Rechtfertigung und die kritische Funktion der Rechttferti-
gungslehre 1 Rahmen und aus der Perspektive der konstatieren.

Bereits 1 Teil der wenden sich die Abgrenzungen 1n den Arti-
keln 4, 6, 15y 16 un! römische Lehre DIie ler benutzten und
auf römische Lehre zielenden Wendungen w1e »nNnicht urc uUuNseTeE Ver-
dienste, Werke un (sott versöhnenden Leistungen« werden dann och
einmal 1m Teil Beispiel der »Abgeschafften Mifßbräuche« verdeut-
1C Dieser Gegensatz 1n der Lehre 1st also auch schon 1mM TeH: der
doch eigentlich den gemeinsamen Glauben arlegen und 1m FeIE der
wiederum HH Mißbräuche, also etwas Sekundäres, behandeln möchte,
ausgesprochen. Damıit bringt die ihrer irenischen, auf Bewah-
Iung der Einheit und Erneuerung der bestehenden Kirche ausgerichteten
Zielsetzung, doch implizit (I Teil) und explizit (2 Teil) einen tiefgrei-
fenden un! folgenreichen Glaubensunterschied Z USATuUuC Dıieser
wird allein un! auUSsSSC.  iefSlich 1m Verständnis der Rechtfertigungsbot-
schaft lokalisier: 1lle anderen grundlegenden Abgrenzungen oder Ver-
werfungen 1mM Teil der sind partie. und Wiedertäufer,
Zwinglianer oder alte Häresien gerichtet.

Dieser Befund bestätigt och einmal die zentrale und normativ-kriti-
sche Bedeutung der Rechtfertigungslehre. Er macht eutlich, dafß 1ı1er



1U  a} auch inhaltlich Von den Reformatoren der tiefgreifendste Gegensatz
SE bestehenden, ihrer Kirche gesehen wurde.

Dies wird auch VO  5 der anderen Seite her, der römischen Kirche, auf
ihre Weılise bestätigt. DIie Reaktion des Konzils VO  5 IrtTient (bes Per1-
ode VO  Zr 1545—-1547) auft den reformatorischen Autbruch konzentriert
sich in dem umfangreichsten und bedeutsamsten ext dieses Konzils, 1mM
Dekret ber die Rechtfertigung samt seinem umfangreichen Katalog VO  5

Verwerfungen. WAar werden 1n diesem Dekret auch Lehrmeinungen 1N-
nerhalb der eigenen, römischen Tradition verworften oder korrigiert. In
ihm finden sich auch klar rteformatorisch ausgerichtete Sätze Ziel un:
geschichtliche Wirkung dieses Dekrets jedoch ine oftizielle Ab
ehnung der reformatorischen Rechtiertigungslehre als häretisch. Damıit
WAar der VON beiden Seiten der gleichen Stelle identifizierte tiefste Un:-
terschied zementiıert worden. Das hatte LE Folge, dafß 1n der Kontro-
verstheologie hbis 1n die (egenwart hinein immer wieder HEU bekräftigt
wurde.

Die Annäherung 1n der Rechttertigungslehre
Eıne kritische Hinterfragung des unüberwindbar erscheinenden uthe-
risch-katholischen Grabens 1ın der Rechtfertigungslehre setzte 1n den
etzten Jahrzehnten auf breiterer Front e1in. Historische Studien un
CUu«c Entwicklungen 1m theologischen Denken und kirchlichen Leben,
deren Urientierung un! Methode nicht mehr kontroverstheologisch,
sondern ökumenisch bestimmt ührten einer Wiederaufnah-

des Verfahrens die Rechtfertigung. Die leitenden Fragen 1n die:
SC Verfahren, die auch für die Aufarbeitung anderer Kontroversfragen
1MmM ökumenischen Dialog kennzeichnend sind, lassen sich IN1INECI-
fassen

Wurden bei den Abgrenzungen un: Verwerftfungen 1n der ergan-
genheit die VO Gegner WIrklıc un allgemein Positionen
getroffen?

Wo liegen Überspitzungen, Überzeichnungen der jeweiligen Posi-
tiıonen VOL, 1ın die InNnan sich bei den oft scharfen un hitzigen Reaktio-
1  5 auf gegnerische Auffassungen hineingesteigert hatte, die darum aber
gerade nicht als repräsentatıv für die ıne oder die andere Partei 1
Streite gelten können?

Welches sind die eigentlichen, grundlegenden theologischen Inten-
tiıonen, die 1n die zeitgenössische philosophische und theologische Be-
grifflichkeit verpackt un! durch diese häufig überdeckt oder entstellt
wurden un die darum wieder freigelegt werden müuüssen‘



Inwıeweıit führen die Ergebnisse der 6uUuCiICH exegetischen und hi
storischen Forschung und CUue theologische un kirchliche Entwicklun-
SCIl über die alten Kontroversen hinaus?

Die VO  } diesen Fragestellungen geleiteten Veröffentlichungen ber die
Rechtfertigungslehre aus den etzten Jahrzehnten sind zahlreich und be-
eindruckend Natürlich sind die 1n ihr ausgebreiteten Ergebnisse nicht 1n
en Fragen übereinstimmend und auch och nicht voll reziplert. Ich
kann lediglich auf ein1ıge Aspekte un! grundlegendere Tendenzen W

weilsen, die sich deutlicher abzeichnen und auch 7zunehmend akzeptiert
werden.

Um bei uNseTeEIM Text, der Confessio Augustana, beginnen: In e1-
N1CT umfangreichen und sorgfältigen Arbeit hat 1Inzenz Pfnür nachge-
wlesen, dafß die abgrenzenden, kritischen Aussagen der ZUI Rechtftfer-
tigungslehre nicht die römische Lehre als solche, sondern deren Sspät-
scholastisch-nominalistische Ausprägung bzw Verzerrung rteften bes
Gabriel Biel) In ihr wurde dem freien illen und den Werken
des Menschen ıne besondere Bedeutung £ür die Erlangung des Heils
gewlesen. Pfnür legt überdies dar, da{ß die gesamte Auseinandersetzung
ber die Rechtfertigung 1mM NSCHIL die sich 1ın polemisch VOI-

zerrte Fronten hineinsteigerte. Er möchte also zeıgen, da{fß die nter-
chiede längst nicht grofß J w1e CS VO der Konzentratıon auf
überspitzte oder polemisch verzerrte Auffassungen her erscheinen MU.:

Dem waäare jedoch hinzuzufügen, da{fs die kritischen Aussagen des
Teils der doch ohl 1n der 'Tat 1ne aktısc weıit verbreitete Pra-

X1S un die sS1e prägende theologische UOrlentierung rteffen Hıer helfen
historische Studien nicht weıter, ohl aber die rage, ob die betreffen-
den Aussagen der auch die gegenwärtige Prax1ıs und Haltung der Rö-
misch-katholischen Kirche 1n den genannten Punkten retffen Diese Fra-

müßte ohl grundsätzlich / Ausnahmen un Differenzierungen
eingeschlossen| verneint werden.

Forschungen ber das Rechtfertigungsdekret VO  w rient en CISC-
ben

a| Die extremen spätscholastischen Auffassungen mıiıt ihrer Heraushe-
bung der menschlichen Mitwirkung bei der Rechtfertigung werden 1n
Irient verworten un damit aktısc. die VO  } der und den Reforma-
oren eingenommene Grundposition bekräftigt. ber auch miıt der posıitl-
VE  5 Aussage, da{ß der Mensch allein VO  - (SOtt und EeSsus Christus her
se1n eil empfängt, wird 1ne Übereinstimmung miıt der für die be:
stımmenden Denkbewegung ausgesprochen.

EineZ Reihe VO  3 tridentinischen Verwerfungen iın Richtung auf
die reftormatorische ewegung reffen diese nicht oder höchstens über-
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spitzt einselt1ge Außerungen. Hıerzu gehören 1} die angebliche Pas-
S1V1tät des ens, die »Nacktheit« des »allein N Glauben«, der auf
Buße, Liebe, Gehorsam un: gute Werke völlig verzichten an
oder muls; 2} eın Verständnis des Rechtfertigungsglaubens 1Ur im
Sinne VO  5 Vertrauen; 3 eın Verständnis der Rechtfertigung als 1Ur au-
Berlicher Gerechtsprechung, Sündenvergebung, Anrechnung VO  3 Ge-
rechtigkeit (forensisches Verständnis). Dıiesen Verkürzungen der reforma-
torischen Position wird 1n der CUCICHN Lıteratur gegenübergestellt un:
entgegengehalten, dafß 1} ach reformatorischer Lehre gute Werke nab-
dingbar Z Glauben hinzugehören und auch tür die ellung des Men-
schen VOT (sott un: 1mM Endgericht VO  } Bedeutung sind; 2} daß ZU
Glauben als Akt des Vertrauens auch die andere Seite des aubens, der
zustimmende »CGilaube Glaube, da{iß « (fides quae) komplemen-
tar hinzugehört; 3} dafß die abe der Rechtfertigung auch 1ne wirksa-
IN den Menschen innerlich verwandelnde un!: se1ne Heiligung un Fä-
higkeit Werken bewirkende CGabe 1st vgl 20) uch VO  -
der her lassen sich diese Auffassungen nachweisen.

C} Die der reformatorischen Lehre widersprechen scheinenden Aus-
asch des Tridentinums verlieren dann ihren Gegensatzcharakter, WeEeNnN
Ina  w} ihre theologische Intention herausarbeitet, die 1n ıne vorgegebene
un teilweise mifßverständliche Begrifflichkeit eingebettet 1st. SO äßt
sich zeigen, da{f mıiıt der Terminologie einer dem Menschen inne-
wohnenden/einwohnenden Na (gratia infusa, gratia inhaerens]), einer
»habituellen« nade, nicht die Souveränität Gottes 1n seinem Cnaden-
handeln Menschen eingeschränkt werden soll Es geht vielmehr
die Kennzeichnung einer wirksamen inneren Umwandlung un Erneue-
1U des Menschen Urc. CGottes Na: uch die gratia inhaerens
bleibt (sottes Gnade Ebenso erhält sich mıiıt dem Begriff »1ustitla 1N-
haerens«. Diese VO  a} Gott geschenkte un: uns innewohnende Gerechtig-
eıt VOT ihm ist ZWAarTr TISCTE Gerechtigkeit, aber eben nicht 1NsSscCIC e1ge-
I! AauUus u11l selbst erwachsene Gerechtigkeit. Die für notwendig erklär-
ten Werke sind Manitestation des aktiven Gehorsams derer, die
die Gnade empfangen aben, denen die Na innewohnt.

1ne Annäherung die reformatorische Rechtfertigungslehre fin-
det sich schließlich auch 1n den Auffassungen römisch-katholischer
Theologen ulLlScCIeTr eıt Diese betonen ebenfalls das »allein aus Jau-
ben  H (sola 1de]) un! sehen 1m »forensischen« S 0,} Verständnis der
Rechtfertigung einen spezifischen Hinweis darauf, da dem Menschen
das eil VO  5 außen, als abe un!: eschen. verliehen wird Sie en
auch erkannt, daß das lutherische »Gerecht un Sünder zugleich« (simul
1ustus e peccator] keine deinsaussage ber die innere Befindlichkeit des
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Menschen ist, sondern eine bekenntnishaftfte Aussage ber das Verhältnis
des Menschen COFt Einer olchen Interpretation vermögen s1e UZU-

stimmen. Auf der anderen Seite en sich evangelische Theologen 1n
den etzten Jahren Interpretationen der Rechtfertigungslehre be:
müht, miıt denen individualistische oder quietistische Überspitzungen
überwunden werden sollen S1e en weiterhin urc die NECUCIC 5C-
tische Forschung un den Dialog mit der römisch-katholischen Kirche
gelernt, da{fß die chrıistlıche Botschaft sich nıicht intach auft die pauli-
nisch-reformatorischen enk- un! Aussagestrukturen der Rechtfertigung
reduzieren aßt S1e annn un! mu auch 1ITC andere biblische egriffe
un Vorstellungen verkündigt und theologisc enttaltet werden. S1e sind
schließlich €e1 erkennen, da{fß die Rechtfertigungslehre ihrer
tormatorischen Sprachgestalt eine VO Kontext her gepragte Antwort auf
die Existenzfifrage des spätmittelalterlichen Menschen Wl S1ie MUu: dar-

1mM geistig-religiösen Kontext unNnseIieI eıt un 1mM A auf das darin
gründende veränderte Selbstbewußtsein des Menschen NeUu interpretiert
un tormuliert werden. Diese Aufgabe aber wird zunehmend VO  3 uthe-
rischen und römisch-katholischen Theologen als 1ne gemeinsam be-
wältigende Aufgabe verstanden.

Die Rezeption der Übereinstimmungen und Annäherungen
1n der Rechtfertigungslehre uUurc. den offiziellen

Iutherisch-katholischen Dialog

In Aufnahme der skizzierten Ergebnisse des » Theologen-Dialogs« stellt
der lutherisch-katholische »Malta-Bericht« VO  5 1L971/1072 test »An die
_ Punkt (d Rechtfertigungslehre) die traditionellen kontro-
vers-theologischen Auseinandersetzungen besonders schart ausgeprägt.
Heute zeichnet sich 1n der Interpretatiıon der Rechtfertigung ein weitrel-
chender ONSeNS ab uch die katholischen Theologen betonen 1n der
Rechtfertigungsfrage, da{fiß die Heilsgabe Ciottes für den laubenden
keine menschlichen Bedingungen geknüpft 1st. {DIie lutherischen Theolo-
sCH betonen, dafß das Rechtfertigungsgeschehen nicht auf die individuel-
le Sündenvergebung beschränkt ist un sehen 1n ihm nicht eine e1n all-
Berlich bleibende Gerechterklärung des ünders 1elmehr wird durch
die Rechttertigungsbotschaft die 1m Christusgeschehen realisierte Ciottes-
gerechtigkeit dem Sünder als 1ne ih: umtfassende Wirklichkei übereig-
net un dadurch das C Leben der Glaubenden begründet. In diesem
Sinn ann die Rechtfertigung als Gesamtausdruck des Heilsgeschehens
verstanden werden« (Um Amt un Herrenmahl, 3



Dreierlei 1st diesem ext beachtenswert: Er bestätigtr und Tez1-
plert den »weitreichenden KONSENSUS« 1n der Rechtfertigungslehre. Er
macht eutlıc. da{fß 1n wesentlichen Punkten der Rechtfertigungslehre
die früheren Vorwürte die 1ne oder die andere der beiden Seiten heute

nicht mehr reffen ET bekräftigt die Auffassung, dafß der Rechtterti-
gungsbotschaft 1ne zentrale ellung 1mMm (janzen christlicher aubens-
Te 7zukommt. Gerade dieser Punkt wird 1m folgenden Abschnitt och
einmal unterstrichen: » Als Begründung christlicher Freiheit gegenüber
gesetzlichen Bedingungen für den Heilsempfang mMu die Rechttferti-
gungsbotschaft als gewichtige Explikation der des Evangeliums 1M-
inNneTr wieder 1716  \n ZUurTr Sprache gebracht werden.« Da ennoch die
der verschiedenen biblischen Aussagen ber die Heilsgabe den Men-
schen nicht einfach AATrC das Zentrum oder die Mıiıtte der e1ilsbot-
schaft 1n der Form des Rechtfertigungsglaubens gleichsam »aufgesogen«
werden darf, ıst auch evangelischen Christen bewulst S1e können er
sicher auch der 1n diese ichtung zielenden Aussage des » Malta-Be-
richts« zustimmen : » Es wurde jedoch auch darauf verwlesen, dafß das 1mM
Evangelium bezeugte Heilsgeschehen auch 1n anderen, dem Neuen le-
tament —  enen Vorstellungen Ww1e Versöhnung, Freiheit, Erl5ö-
SUung, Leben, HEUHE Schöpfung, zusammenfassend ZU. USATUC.
gebrac werden kann« aa O 33} In seinen weıteren Aussagen ber
Evangelium un! Kirchenrecht, Evangelium un! Welt, Evangelium un
kirc  1cCHNes Amt bemüht sich der Malta-Bericht, die Überordnung des
Evangeliums ber alle menscC.  ich-kirchlichen Strukturen und Ordnun-
SCH Z Geltung bringen, ohne allerdings 1n en Einzeliragen (be:
sonders 1n der Amtsfrage) völliger Übereinstimmung gelangen
können.

Es ist eutlıc. da{fiß die otftizielle Gesprächskommission VO  - und
Einheitssekretariat und mıiıt ihr viele römisch-katholische un! CVANSC-
lisch-Ilutherische Theologen 1n der Rechtfertigungslehre grundlegende
Übereinstimmungen und Annäherungen fteststellen können, da{fß für s1e
die verbleibenden Unterschiede 1n dieser rage keine kirchentrennende
Kraft mehr besitzen. LÜ diesen Vorerst bleibenden Unterschieden gehö-
IC  a} Unter anderem a) die insgesamt doch stärkere Akzentuierung
menschlicher Verantwortung und Möglichkeiten 1mM Rechtfertigungsge-
schehen; ıne das katholische Denken kennzeichnende seinshaft-my-
stische Denkweise gegenüber einer stärker personal-existentiell SC-
richteten Denkweise in der evangelisch-lutherischen Tradition und C}
die 1n der katholischen Lehre nicht aufgenommene zentrale ellung
un! kritische Funktion der Rechtfertigungslehre für das Ganze des Jlau-
bens un kirc.  i1chnen Lebens. Diese Unterschiede brauchen me1nes Er-
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achtens eshalb nicht als kirchentrennend bewertet werden, weil sS1e
die Übereinstimmung 1n der Grundstruktur der Rechtfertigungsbotschaft
nicht 1n rage tellen die Botschaft VO der heilbringenden, versöhnen:-
den un! annehmenden Zuwendung ottes ZU. Menschen Christi
willen un ohne jede Vorbedingung, die der Mensch eisten hätte Er
dart un kann die ihm VO  } (‚ott geschenkte LCUC Gemeinschaft 1m
Glauben annehmen un als VOT (zott Gerechtfertigter, dessen bleibende
chwache un! Sünde ihm immer. wieder Christi willen vergeben
werden, in dieser Welt freudig seinen Dienst VOITI Gott un gegenüber
den Mitmenschen £U:  5

Präsident Dr. CGCünther Galßmann, Lutherisches Kirchenamt, Richard-
Wagner-Str. 26, 3000 Hannover
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Von Erwin ülhaupt

IT Ulrich Bubenheimer, Reutlingen, der derzeit ohl beste Karlstadt-
kenner, w1e se1n Buch ‚Consonantia Theologiae et Jurisprudentiae« 1977
beweist, hat 1n den ‚Religionspädagogischen Mitteilungen«, herausgege-
ben VO'  5 der Fachgemeinschaft evangelischer Religionslehrer 1n Würt-
temberg un! VO Fachverband evangelischer Religionslehrer 1n Baden«
4/1976 einen seltenen Holzschnitt 4a4us der Werkstatt Lukas Cranachs des
Alteren 11472-—1553| VO Maärz 1519 1n Großtormat als Beilage der SC-
annten Zeitschritt veröffentlicht Der Holzschnitt 1mM Original-Format
36,4/44,2 ist VO  w dem Universitätskollegen Luthers Andreas Boden-
ste1n VO  . Karlstadt ca 1480—1541] 1mM Zusammenhang mıiıt der Vorbe-
reitung auf die Leiıpziger Disputation, die dann Ende Juni un! Anfang
Juliı stattfand, 1n Aulftrag gegeben un VO'  - Karlstadt mit nicht weniger
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